
 
 
 

Informations- ABC der KFZ - Zulassungsbehörde 
Sie erreichen uns in  
der Hauptstelle des Kreisverkehrsamtes Meißen 
Brauhausstr. 21 
01662 Meißen 
Telefon: 0 35 21 / 725-0 oder 725-1568 oder 725-1563  
Telefax: 0 35 21 / 725-1560 
Internet:             www.kreis-meissen.de  
E-Mail:              verkehrsamt@kreis-meissen.de  
oder 
in der Außenstelle des Amtes des Landratsamtes Meißen 
Heinrich-Heine- Str. 1 
01589 Riesa 
Telefon: 03525 / 5175 1541 oder 5175 1552 
Telefax: 03525 / 5175 1540 
 

Öffnungszeiten 
Montag 7:30-12:00 Uhr 
Dienstag 7:30-18:00 Uhr 
Mittwoch 7:30-12:00 Uhr 
Donnerstag 7:30-17:00 Uhr 
Freitag 7:30-12:00 Uhr 
oder 
am Onlineausgabeschalter in Großenhain Herrmannstr. 30-34 
Telefon: 03522 / 303 7257 
Telefax: 03522 / 303 7255 
Öffnungszeiten  
Dienstag             8:00-12:00 Uhr 
Donnerstag         8:00-11:30 Uhr und 12:30-16:30 Uhr 
Freitag                8:00-12:00 Uhr 
 



Welche Dokumente werden benötigt bei ... 
 
1. Zulassung eines Neufahrzeuges                           ( 26,90 EUR - 100,00 EUR) 
- gültiger PA oder Reisepass mit  Meldebescheinigung (im Original, ggf. Vollmacht) 
- bei Firmen zusätzlich amtlicher Ausdruck Handelsregisterauszug und Gewerbeanmeldung 
- ZB Teil II (Kfz-Brief) oder EG-Übereinstimmungsbescheinigung 
- Versicherungsnachweis (7-stellige Transaktionsnummer) 
- Teilnahmeerklärung am Lastschrifteinzugsverfahren Kfz-Steuer (Vordruck) 
 
2. Umschreibung eines Kfz/Anh.  
                                                                                                     (19,20 EUR - 100,00 EUR) 
- gültiger PA oder Reisepass mit  Meldebescheinigung (im Original, ggf. Vollmacht) 
- bei Firmen zusätzlich amtlicher Ausdruck Handelsregisterauszug und Gewerbeanmeldung 
- Kfz-Brief und Fahrzeugschein oder Abmeldebescheinigung (im Original; vor 01.10.2005) 
- ZB Teil I u. II  ( nach dem 01.10.2005) 
- Versicherungsnachweis (7-stellige Transaktionsnummer) 
- gültige Haupt- und Abgasuntersuchung 
- Kennzeichenschilder (nur wenn von außerhalb zugelassen oder bei Halterwechsel nach 

Kreisreform ) 
- Teilnahmeerklärung am Lastschrifteinzugsverfahren Kfz-Steuer (Vordruck) 
 
3. Wiederzulassung nach Außerbetriebsetzung auf den gleichen Halter 
                                        (12,00 EUR-60,00 EUR) 
- gültiger PA oder Reisepass mit Meldebescheinigung (im Original, ggf. Vollmacht) 
- bei Firmen zusätzlich amtlicher Ausdruck Handelsregisterauszug und Gewerbeanmeldung 
- Kfz-Brief und Fahrzeugschein oder Abmeldebescheinigung (im Original; vor dem 01.10.2005) 
- ZB I und II ( nach dem 01.10.2005) 
- Versicherungsnachweis (7-stellige Transaktionsnummer) 
- gültige Haupt- und Abgasuntersuchung 
- die bisherigen Kennzeichenschilder (wenn noch vorhanden) 
- Teilnahmeerklärung am Lastschrifteinzugsverfahren Kfz-Steuer (Vordruck) 
 
4. Außerbetriebsetzung eines Fahrzeuges                  (5,90 EUR – 50,00 EUR) 
- gültiger PA vom Beantragenden- es ist keine Vollmacht erforderlich 
- Kfz-Brief und Fahrzeugschein (im Original; vor dem 01.10.2005) 
- ZB I und II (nach dem 01.10.2005) 
- Kennzeichenschilder 
 
5.1 Ersatzpapiere bei Verlust                                     (24,00 EUR -100,00 EUR) 
- gültiger PA oder Reisepass mit Meldebescheinigung (im Original) 
- bei Firmen zusätzlich amtlicher Ausdruck Handelsregisterauszug und Gewerbeanmeldung 
- gültige Haupt- und Abgasuntersuchung 
- bei Verlust der ZB II/des Kfz-Briefes ist ein geeigneter Eigentumsnachweis in Form einer 

Rechnung oder eines Kaufvertrages vorzulegen 
 
5.2 Ersatzpapiere bei Diebstahl                                ( 11,20 EUR - 80,00 EUR) 
- gültiger PA oder Reisepass mit  Meldebescheinigung (im Original) 
- bei Firmen zusätzlich amtlicher Ausdruck Handelsregisterauszug und Gewerbeanmeldung 
- Diebstahlsanzeige von Polizei (in Amtssprache deutsch) 
- gültige Haupt- und Abgasuntersuchung 
- bei Diebstahl der ZB II/des Kfz-Briefes ist ein geeigneter  Eigentumsnachweis vorzulegen in 

Form einer Rechnung oder eines gültigen Kaufvertrages 
  



6. Technische Änderung und Namensänderung        (12,00 EUR - 40,00 EUR) 
- gültiger PA oder Reisepass mit  Meldebescheinigung (im Original, ggf. Vollmacht) 
- bei Firmen zusätzlich amtlicher Ausdruck Handelsregisterauszug und Gewerbeanmeldung 
- Kfz-Brief/Zul.Besch Teil II und Fahrzeugschein/Zul.Besch. Teil I (im Original) 
- Änderungsabnahme durch amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfingenieur 
- gültige Haupt- und Abgasuntersuchung 
 
7. Adressenänderung (verzogen  im  Landkreis)        (11,00 EUR- 40,00 EUR)                                                            
- geänderter PA oder Reisepass mit  Meldebescheinigung (im Original, ggf. Vollmacht) 
- bei Firmen zusätzlich amtlicher Ausdruck Handelsregisterauszug und Gewerbeanmeldung 
- ZBI im Original 
- ZB II im Original - nur erforderlich bei Dokumentenumtausch   
- gültige Haupt- und Abgasuntersuchung 
 
8.1. Umkennzeichnung bei Verlust des/der Kennzeichenschildes/r 

                                                                                     (26,90 EUR - 88,00 EUR) 
- gültiger PA oder Reisepass mit  Meldebescheinigung (im Original, ggf. Vollmacht) 
- bei Firmen zusätzlich amtlicher Ausdruck Handelsregisterauszug und Gewerbeanmeldung 
- ZB II / Kfz-Brief und ZB I / Fahrzeugschein (im Original) 
- das eventuell noch vorhandene Kennzeichenschild /Zul.Besch Teil II 
- gültige Haupt- und Abgasuntersuchung 
 
8.2. Umkennzeichnung bei Diebstahl des/der Kennzeichenschildes/r 

                                                                                    (26,90 EUR-88,00 EUR) 
- gültiger PA oder Reisepass mit  Meldebescheinigung (im Original, ggf. Vollmacht) 
- ZB II / Kfz-Brief und ZB I / Fahrzeugschein (im Original) 
- das eventuell  noch vorhandene Kennzeichenschild 
- gültige Haupt- und Abgasuntersuchung 
- Vorlage einer bereits erstatteten „Diebstahlsanzeige“ (Polizei) – in Amtssprache deutsch 
 
9. Zuteilung eines Saisonkennzeichens     (26,90 EUR - 64,00 EUR) 
- gültiger PA oder Reisepass mit  Meldebescheinigung (im Original, ggf. Vollmacht) 
- bei Firmen zusätzlich amtlicher Ausdruck Handelsregisterauszug und Gewerbeanmeldung 
- ZB II / Kfz-Brief und ZB I / Fahrzeugschein oder Abmeldebescheinigung (im Original; vor dem 

01.10.2005) 
- Versicherungsnachweis mit Beginn und Ende des Versicherungszeitraumes 
- die/das bisherige/n Kennzeichenschild/er (wenn das Fahrzeug zugelassen war) 
- gültige Haupt- und Abgasuntersuchung 
- Teilnahmeerklärung am Lastschrifteinzugsverfahren Kfz-Steuer (Vordruck) 
 
10. Zuteilung eines Kurzzeitkennzeichens      (10,50 EUR) 
- gültiger PA oder Reisepass mit  Meldebescheinigung (im Original, ggf. Vollmacht) 
- bei Firmen zusätzlich amtlicher Ausdruck Handelsregisterauszug und Gewerbeanmeldung 
- Versicherungsnachweis  – nur mit Eintrag „Kurzzeitkennzeichen“  
 
11. Zuteilung eines Ausfuhrkennzeichens                  (33,90 EUR - 100,00 EUR) 
- gültiger PA oder Reisepass mit  Meldebescheinigung oder Aufenthaltserlaubnis (im Original, 

ggf. Vollmacht) 
- ZB II / Kfz-Brief und ZB I / Fahrzeugschein oder Abmeldebescheinigung (im Original; vor dem 

01.10.2005) 
- Internationaler Versicherungsnachweis (gelbe Versicherungsbestätigung) 
- gültige Abgasuntersuchung, gültiger Hauptuntersuchungsbericht  
 



Zur Beachtung !!! 
 
Der Haftpflichtversicherungsschutz für Fahrzeuge ist grundsätzlich mit einer 
Transaktions-Nummer der Versicherungsgesellschaft nachzuweisen. 
Unvollständige, fehlerhafte sowie terminlich abgelaufene Versicherungsnachweise 
werden zurückgewiesen! 
 
Eine Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen hat die sofortige Löschung des 
Kennzeichens zur Folge, wenn dieses vom Fahrzeughalter nicht ausdrücklich 
reserviert wird! 
Bei einer Außerbetriebsetzung von PKW und Kleintransportern  ist vom Fahrzeughalter 
zusätzlich eine formlose Erklärung abzugeben, dass das betreffendende Fahrzeug nicht als Abfall zu 
behandeln ist. 
 
Hauptuntersuchungsbericht und Abgasbescheinigung sind bei allen Maßnahmen in der 
Zulassungsbehörde zur Prüfung vorzulegen. 
Kann der Fahrzeughalter nicht selbst vorsprechen, muss sein Beauftragter immer eine Vollmacht 
und seinen gültigen PA oder Reisepass mit Meldebescheinigung vorlegen. 
 
 
Soll ein Fahrzeug auf einen Minderjährigen Fahrzeughalter zugelassen werden, so müssen beide 
Elternteile schriftlich ihr Einverständnis erklären oder einen Nachweis über das alleinige Sorgerecht 
vorlegen. Die Ausweise beider Elternteile müssen im Original vorgelegt werden. 
 

Besondere Hinweise !!! 
 
Personalausweise und Reisepässe müssen gültig sein (Ablaufdatum ist zu beachten). 
 
Meldebescheinigungen dürfen nicht älter als 3 Monate sein. 
 
„Anmeldebestätigungen“ der Einwohnermeldeämter sind als Meldenachweis nicht zulässig. 
 
Nach entsprechender Prüfung der einzelnen Fahrzeugunterlagen können sich 
die Verwaltungsgebühren nochmals um bestimmte Gebührensätze erhöhen.  
(Ein eventuell noch vorzunehmender Umtausch der Fahrzeugdokumente wurde jeweils bei 
der Gebührenangabe in den einzelnen Zulassungsvorgängen mit berücksichtigt) 
 
Die Ausstellung einer gewünschten Bescheinigung über die Außerbetriebsetzung 
wird gesondert mit 5,10 EUR berechnet. 
 
Wir möchten Sie gesondert darauf verweisen, dass unbrauchbare, unleserliche 
Dokumente ausgetauscht werden müssen. Deshalb kann auch die Vorlage eines 
Fahrzeugbriefes oder einer Zul. Besch. Teil II bei einer Adressänderung  
zwingend notwendig sein. 
 


